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Satzung der Großen Kreisstadt Zittau 

 
über die Erhebung von Verwaltungskosten 

 
in weisungsfreien Angelegenheiten 

 

 

Aufgrund  der §§  4 Abs. 1 und 73 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für  den  Freistaat  Sachsen  

(SächsGemO)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  9.  März  2018  (SächsGVBl.  S.  62),  zuletzt  

geändert  durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722),  und  §  8a  

Sächsisches  Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März  

2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 5. April  2019 

(SächsGVBl. S. 245), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau am __________ folgende  Satzung 

beschlossen:   

 

§ 1 -  Anwendungsbereich 

 

Die Große Kreisstadt Zittau erhebt für individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistungen in  

weisungsfreien  Angelegenheiten  Verwaltungsgebühren  und  Auslagen  (Verwaltungskosten) auf 

Grundlage dieser Satzung.   

 

§ 2 -  Begriffsbestimmungen 

 

(1) Öffentlich-rechtliche Leistungen sind 

 

1. Tätigkeiten, die die Große Kreisstadt Zittau in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit Außenwirkung in 

weisungsfreien Angelegenheiten vornimmt (Amtshandlungen) sowie  

2. sonstige Leistungen, die die Große Kreisstadt Zittau im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 

Verwaltungstätigkeit mit Außenwirkung erbringt, insbesondere die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen 

zur Benutzung.   

 

(2) Individuell zurechenbar ist eine Leistung, die 

 

1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des Leistungsempfängers erbracht 

wird oder 

2. durch einen Tatbestand ausgelöst wird, an den eine Rechtsnorm die Befugnis zum Tätigwerden der 

Großen Kreisstadt Zittau knüpft und die in einem spezifischen Bezug zum Tun, Dulden oder Unterlassen 

einer Person oder zu dem von einer Person zu vertretenden Zustand einer Sache steht. 

 

§ 3 - Kostenpflicht 

 

(1) Die Verwaltungskostenpflicht für individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistungen im Sinne des 

§ 1 und die Höhe der Verwaltungskosten ergeben sich grundsätzlich aus dem Kostenverzeichnis, das 

Bestandteil dieser Satzung ist. 



Große Kreisstadt Zittau 

   S e i t e  4 | 8 

 

 

(2) Amtshandlungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 sind auch dann verwaltungskostenpflichtig, wenn sie nicht im 

Kostenverzeichnis enthalten sind. In diesen Fällen werden Kosten erhoben, die nach im Kostenverzeichnis 

bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen sind.  

 

(3) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung einzeln an, auch wenn diese zusammen 

mit anderen vorgenommen wird. Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung ohne 

Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Personen nur einmal an. 

 

(4) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn ein auf die Vornahme einer öffentlich-rechtlichen 

Leistung gerichteter Antrag oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen wird oder sich auf andere Art und 

Weise erledigt. 

 

(5) Es kann davon abgesehen werden, Kosten für die Bescheiderstellung festzusetzen oder zu erheben, 

wenn im Rahmen einer anderen Satzung der Großen Kreisstadt Zittau für die zugrunde liegende Leistung 

Gebührenfreiheit besteht.   

 

§ 4 - Kostenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet,  

 

1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist,  

2. der die Verwaltungskosten durch eine gegenüber der Großen Kreisstadt Zittau abgegebenen oder 

mitgeteilten Erklärung übernommen hat oder  

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.  

 

(2) Auslagen im Sinne des § 9 Abs. 1 dieser Satzung, die durch unbegründete Einwendungen eines 

Beteiligten oder durch schuldhaftes Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, hat 

dieser zu tragen.  

 

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

 

§ 5 - Kostenhöhe 

 

(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich unter Berücksichtigung des  Verwaltungsaufwandes aller an der 

öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungsgebot) und der 

Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen die öffentlich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist 

nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten kommunalen Kostenverzeichnis.  

Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallenden 

Aufwendungen, insbesondere Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot 

sind nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in einem 

Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen. 

 

(2) Die Gebühren werden durch feste Sätze (Festgebühren), nach dem Wert des Gegenstandes, auf den 

sich die öffentlich-rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühren), nach dem Zeitaufwand für die öffentlich-

rechtliche Leistung (Zeitgebühr) oder durch Rahmensätze (Rahmengebühren) bestimmt. 
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Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rahmengebühr bemisst sich nach den Maßgaben in Abs. 1.  

Fehlt eine vergleichbare öffentlich-rechtliche Leistung im Kommunalen Kostenverzeichnis (§ 3 Abs. 2 Satz 

2), so wird die Gebühr innerhalb einer Rahmengebühr i. H. v. 5 Euro bis 25.000 Euro festgesetzt.  

Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes der öffentlich-rechtlichen Leistung zu berechnen, so ist 

dieser zur Zeit der Beendigung der öffentlich-rechtlichen Leistung maßgebend. Für Wertgebühren, für die 

im Kostenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % des Gegenstandswertes.  

 

(3) Unterliegt eine Amtshandlung oder eine sonstige öffentlich-rechtliche Leistung der Umsatzsteuer, wird 

diese gegenüber dem Kostenschuldner erhoben. 

 

§ 6 - Verwaltungskosten in besonderen Fällen 

 

(1) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Art und Weise, bevor die Leistung 

vollständig erbracht ist, ist eine Gebühr von 10 bis 75 Prozent der für die beantragte öffentlich-rechtliche 

Leistung festzusetzenden Gebühr je nach Fortgang der Sachbehandlung zu erheben. Von der Festsetzung 

der Gebühr ist abzusehen, wenn durch die Zurücknahme des Antrags oder seine Erledigung auf andere Art 

und Weise das Verfahren besonders schnell und mit geringem Verwaltungsaufwand abgeschlossen werden 

kann und dies der Billigkeit nicht widerspricht; hatte die Große Kreisstadt Zittau mit der sachlichen 

Bearbeitung noch nicht begonnen, ist keine Gebühr zu erheben. 

 

(2) Bei der vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines Antrags kann die für die beantragte öffentlich-

rechtliche Leistung festzusetzende Gebühr bis auf 10 Prozent ermäßigt werden. Wird ein Antrag wegen 

Unzuständigkeit abgelehnt, ist keine Gebühr zu erheben. 

 

(3) Für die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungsaktes ist eine Gebühr bis zur Höhe der für den 

zurückgenommenen oder widerrufenen Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs 

festzusetzenden Gebühr zu erheben. Ist für den zurückgenommenen oder widerrufenen Verwaltungsakt 

keine Gebühr angefallen, ist eine Gebühr bis zu 3.000 Euro zu erheben. 

 

§ 7 - Verwaltungskosten im Rechtsbehelfsverfahren 

 

(1) Für die Entscheidung über einen Rechtsbehelf ist, soweit dieser erfolglos geblieben ist, eine Gebühr bis 

zu 150 Prozent der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr zu erheben. Ist für den 

angefochtenen Verwaltungsakt keine Gebühr angefallen oder hat ein Dritter den Rechtsbehelf eingelegt, ist 

eine Gebühr bis zu 5.000 Euro zu erheben. Hat ein Rechtsbehelf vollen Erfolg, werden keine 

Verwaltungskosten erhoben. 

 

(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Art und Weise bevor die 

Entscheidung über den Rechtsbehelf erlassen ist, beträgt die Gebühr 10 bis 75 Prozent der nach Absatz 1 

Satz 1 oder Satz 2 festzusetzenden Gebühr. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Hat ein Rechtsbehelf ganz oder teilweise Erfolg und wird auf diesen hin eine öffentlich-rechtliche 

Leistung vorgenommen oder ein Antrag abgelehnt, bleibt die Erhebung der dafür vorgeschriebenen 

Verwaltungskosten unberührt. 
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§ 8 - Nichterhebung von Kosten, Gebührenbefreiung 

 

Für die Nichterhebung von Kosten sowie die Gebührenbefreiung finden die §§ 11 und 12 SächsVwKG 

entsprechende Anwendung. 

 

§ 9 - Auslagen 

 

(1) Aufwendungen die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der öffentlich- rechtlichen 

Leistung anfallen und deshalb nicht nach § 5 Abs. 1 zu dem in die Gebühr einzubeziehenden 

Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tatsächlich entstandenen Höhe als Auslagen erhoben. Als 

Auslagen können unter den Voraussetzungen von Satz 1 insbesondere erhoben werden:  

 

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Zeugen und 

sonstigen Personen zustehen  

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  

3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei  

der Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle  

4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen   

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeichnis bestimmt werden, dass Auslagen pauschal, nicht 

oder nicht in voller Höhe erhoben werden.   

(3) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die Große Kreisstadt Zittau aus Gründen der 

Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die anderen Behörden, 

Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.  

(4) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden gesondert als 

Reproduktionsauslagen erhoben. Die Höhe der Reproduktionsauslagen wird im Kostenverzeichnis 

bestimmt.   

 

§ 10 - Entstehung der Kosten 

 

(1) Die Kosten entstehen mit der Beendigung der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich- rechtlichen 

Leistung, in den Fällen des § 3 Absatz 4 mit Zurücknahme oder Erledigung des Antrags oder 

Rechtsbehelfs.  

 

(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von anderen Rechtsvorschriften erhoben werden, bleiben von dieser 

Satzung unberührt. 

 

§ 11 - Zeitpunkt der Fälligkeit; Zurückbehaltungsrecht 

 

(1) Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der Bekanntgabe der Verwaltungskostenfestsetzung 

an den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen anderen Zeitpunkt bestimmt oder 

die Fälligkeit abweichend durch Vertrag geregelt ist. 
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(2) Bis zur Zahlung der geschuldeten Verwaltungskosten können Urkunden, sonstige Schriftstücke und 

andere Sachen, an denen die Behörde im Zusammenhang mit der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-

rechtlichen Leistung Gewahrsam begründet hat, zurückbehalten werden. 

 

§ 12 - Verwaltungskostenvorschuss 

 

(1) Die Große Kreisstadt Zittau kann eine öffentlich-rechtliche Leistung, die auf Antrag vorgenommen wird, 

von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses abhängig machen. Dem Antragsteller ist eine 

angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses zu setzen. Wird der Vorschuss nicht binnen dieser Frist 

eingezahlt, kann die Stadt den Antrag als zurückgenommen behandeln; darauf ist der Antragsteller bei der 

Anforderung des Vorschusses hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht im Rechtsbehelfsverfahren. 

 

(2) Ein Vorschuss ist nicht anzufordern, wenn dem Antragsteller oder einem Dritten dadurch ein 

wesentlicher Nachteil entstehen würde oder wenn es aus sonstigen Gründen der Billigkeit entspricht. Bei 

Personen, die außerstande sind, ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie notwendigen 

Unterhalts die Verwaltungskosten vorzuschießen, darf ein Vorschuss nur gefordert werden, wenn der 

Antrag keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. 

 

§ 13 - Verwaltungskostenfestsetzung 

 

(1) Verwaltungskosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Festsetzung soll schriftlich oder 

elektronisch erfolgen. Sie kann auch mündlich ergehen. In diesem Fall ist sie auf Antrag schriftlich oder 

elektronisch zu bestätigen. Die Kostenfestsetzung ist von Amts wegen innerhalb der Festsetzungsfrist 

nachzuholen, wenn sie bei der Vornahme der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leistung 

unterblieben ist. 

 

(2) Der Verwaltungskostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Verwaltungskosten 

erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen in 

Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizufügen. 

 

(3) Die Festsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung ist nicht mehr zulässig, wenn die 

Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem der Kostenanspruch entstanden ist. Die weiteren Regelungen des § 17 Abs. 5 

SächsVwKG finden entsprechende Anwendung.  

 

§ 14 - Säumniszuschläge und Zahlungsverjährung 

 

(1) Für die Nichtentrichtung von Verwaltungskosten zum Fälligkeitstermin erhebt die Große Kreisstadt 

Zittau Säumniszuschläge in entsprechender Anwendung von § 22 SächsVwKG.  

 

(2) Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt durch Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre. 

Sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist. 

Die Regelungen des § 23 SächsVwKG finden entsprechende Anwendung. 
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§ 15 - In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Zittau über die 

Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten vom 

28.05.1997, geändert am 25.10.2001, am 09.05.2002, am 24.04.2003 und am 08.07.2004 außer Kraft. 

 

 

 

Zittau, den  

 

 

 

 

Oberbürgermeister 


